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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Und wenn die AHV-
und Rentenbeiträge
für den
Pensionspreis nicht
mehr genügen?

Farara ira ei/iem priva/ ge/ii/zr/era
//eirai ofer derart
s/eigera, cfcwi awc/z <iie an die
Feraerang angepass/era Â//V- ararf

Fe«/eraZ>ei/röge raic/z/ raze/zr geraü-
gera? Kann man a/Zen/ài/s Vorsor-
ge /rej%n?

Die 71/rjyepnva/er.f/eûrae können
vom Heimträger grundsätzlich frei
festgelegt werden. Neben den
Dienstleistungen, die angeboten
werden, dürfte sich auch die Nach-
frage sowie die allgemeine wirt-

schaftliche Entwicklung auf die
Höhe der Tarife auswirken. Eine
generelle Antwort auf Ihre Frage
ist daher nicht möglich.
Aufgrund Ihrer Angaben (siehe
Seite 51 «Seniorenresidenz») neh-
me ich an, dass Ihre «Rentenbei-
träge» ebenso wie die AHV perio-
disch der Teuerung angepasst wer-
den. Angesichts Ihres Einkorn-
mens und Vermögens dürfte es

möglich sein, ein Heim zu finden,
welches Sie sich leisten können.
Je nachdem, wie sich ihr Vermö-
gen zusammensetzt, sind vieZ/äZ/i-

ge Formera r/er Vorsorge denkbar:
Vorerst wäre abzuklären, ob allen-
falls Ihre Krankenversicherung
durch eine Pflegeversicherung,
wie sie von den Krankenkassen
oder Privatversicherungen ange-
boten wird, zu ergänzen ist. Dies
hängt nicht zuletzt davon ab, wel-
che Beiträge Ihre Krankenversi-
cherung für allfällige Pflegelei-
stungen in dem von Ihnen gewähl-
ten Heim vergütet. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass im Rahmen
der AHV bei Pflegebedürftigkeit
von über einem Jahr Hilflosenent-
Schädigungen geltend gemacht
werden können.
Im weiteren bieten Privatversiche-
rungen verschiedene Formen von
Rentenversicherungen an, die zeit-
lieh gestaffelt ausgestaltet werden
können.
Durch eine entsprechende Vermö-
gensanlage bei Banken kann eine
Optimierung der Erträge erreicht
werden, wobei entsprechende Vor-
Schläge von Banken erarbeitet
werden.

Sowohl Banken als auch Versiehe-

rungen bieten «Mischformen» für
die Vorsorge an.
Ob Sie Ihre Vorsorge über Versi-
cherungen oder Banken bevorzu-

gen, hängt von verschiedenen Fak-
toren ab: Während Versicherungs-
lösungen Ihnen grundsätzlich
längerfristig Sicherheit zu bieten
vermögen, können bei entspre-
chenden Geldanlagen bei Banken
in der Regel höhere Erträge erwar-
tet und das nicht beanspruchte Ver-

mögen zugunsten der Erben leich-
ter verwendet werden.
Ich empfehle Ihnen, Ihre konkre-
ten Bedürfnisse je nach dem ge-
wählten Heim festzulegen und ent-
sprechende Vorschläge von Ihrer
Bank und Versicherung oder Kran-
kenkasse unterbreiten zu lassen.

Damit besitzen Sie die erforderli-
chen Grundlagen, um - allenfalls
mit einer Person Ihres Vertrauens -
die konkrete Ausgestaltung Ihrer
Vorsorge festzulegen.
Wenn trotz seriöser Vorsorge Ihre
Mittel wegen hoher Pflegekosten
nicht mehr genügen sollten, kön-
nen Sie neben Hilflosenentschädi-
gungen auch Ergänzungsleistun-
gen zur AHV beanspruchen. Im
heutigen Zeitpunkt erscheint eine

Ergänzungsleistung wegen Ihres
Einkommens und Vermögens aus-

geschlossen, zumal Sie offenbar
keine grösseren Krankheits-, Pfle-

ge- oder Heimkosten zu tragen ha-

ben. Die EL-Stelle des Wohnkan-
tons oder die örtliche Beratungs-
stelle von Pro Senectute stehen Ih-

nen zu gegebener Zeit beratend zur
Verfügung. Dr Fne/oZ/Tzzor

Stefan Grüter 9240 l/zw/7
Stump £/efrîrofa/>rzeuge 073 - 57 02 02

Beweg/ic/i/ce/f für
Gehbehinderte und
Senioren

i sehr Ze/'chf öec//enöar und fuhren
sche/nfre/

• m/t oder ohne
Wetterverdec/c

• grosse Re/ch-
we/te

• Garanf/'e:
7 7ahr

• unverh/nd-
//'che

ßeratung
oder Vor-
führung

7oitli ino 4/?-)?



RATGEBER

RECHT

Muss ich
telefonieren?

Pine o/fensic/zZ/ic/ze BagaZei/e,
mic/z interessiert j'er/oc/z r/z'e

Äec/zZs/age; Der //err vom F/ekZri-
z/Zä/swerA:, we/c/zer </z'e Zä7z/er/zzr
z/en 5?rozMver/>razzc/z a/z/esen mzzss,

fomrnt Zzei mir vor/zei, wä'/zrenr/ ic/z

zzz //azzse Zzin. Fr mac/zZ sz'c/z aZ>er

rzzc/zZ genügend Zzemer/cZzar, wz'z^Z

Azzrzer/zand einen ZeZZei zw meinen
ßrz'e/Aza^Zezz, worazz/ s/e/zZ, zc/z sei
zzzc/zf zzz //azzse gewesen zznd so/ie
z'/zzz nac/z 78 t//zr anrzz/en. Mzzss z'c/z

z'/zm fe/e/ozzz'erezz? Kann z'c/z nic/zt
eizz/ac/z warten, 7>is er wieder
AommZ? Wäre es nz'c/zî - wenn
sc/zon Ze/e/oniert werden so/Z - an-
ständiger; wenn er mz'r Ze/e/onier-
te? Z)a z'c/z nz'c/zZ a/s «Pomisc/zer
A/Zer» ge/Zen möc/zZe, /zaZze z'c/z z'/zm

zzaZzz'rZz'c/z ZeZe/onz'erZ/

Einmal mehr zeigt sich, dass gera-
de in Bagatellfällen oft schwierig-
ste Rechtsfragen stecken! Unbe-
deutende Probleme kommen kaum
je vor Gericht und werden auch
nicht von den Rechtsgelehrten be-
handelt, so dass Rechtssprechung
und -lehre, die ansonsten meistens
herangezogen werden können,
fehlen.
In dem von Ihnen geschilderten
Fall könnte man sich vorweg eini-
ge knifflige Beweisfragen vorstel-
len, denn der Angestellte des Elek-
trizitätswerkes würde wohl eine et-
was andere Sachverhaltsdarstel-
lung geben, z.B. dass er sich genü-
gend bemerkbar gemacht habe.
Abgesehen davon dürfte das Elek-
trizitätswerk eine sogenannte öf-
fentlich-rechtliche Anstalt, d.h. ei-
ne staatliche Institution sein. Die
Organisation des Elektrizitätswer-
kes und die Beziehungen zwischen
demselben und den Benutzern

dürften deshalb im Rahmen eines
kantonalen Gesetzes geregelt sein,
das zunächst zur Prüfung Ihres
Falles heranzuziehen wäre. Man
kann aber von vornherein anneh-

men, dass das Gesetz für Ihren
doch sehr speziellen Fall wenig
aussagekräftig sein wird. Man
müsste also auf allgemeine Grund-
sätze zurückgreifen.

Im Verkehr zwischen Behörden
bzw. diesen gleichgestellten An-
stalten und dem Bürger besteht ei-
ne Mitwirkungspflicht des Bür-
gers. Durch seine Vorsprache for-
derte Sie der Angestellte des Elek-
trizitätswerkes sinngemäss auf, Ih-
rer Mitwirkungspflicht nachzu-
kommen. Kann die Amtshandlung
aus Gründen, die weder von der
Behörde noch vom Privaten zu
vertreten sind, nicht ausgeführt
werden, so kann die Behörde den
Privaten in anderer geeigneter,
verhältnismässiger Art zur Mitwir-
kung auffordern. Die in den Brief-
kästen gesteckte Karte erfüllte si-
cherlich diese Voraussetzung. Et-
was anders könnte die Sachlage
sein, wenn der Angestellte böswil-
lig, d.h. bewusst sich nicht genü-
gend bemerkbar gemacht haben
sollte, was aber nach Treu und
Glauben nicht von vornherein an-

genommen werden kann und von
Ihnen zu beweisen wäre, was letzt-
lieh nicht möglich sein dürfte. In
diesem wohl theoretischen Fall
würde zwar eine Dienstpflichtver-
letzung des Angestellten vorlie-
gen, doch würde dies nicht zur
Aufhebung Ihrer Mitwirkungs-
pflicht gegenüber dem Werk
führen.

Geht man demnach davon aus,
dass der Angestellte in guten Treu-
en gehandelt hat, was zu vermuten
ist, wenn der gegenteilige Beweis
nicht erbracht werden kann, so war
die schriftliche Kontaktaufnahme
korrekt, jedenfalls bildete sie ein
Vorgehen, das neben anderen, die
auch möglich gewesen wären,
nicht zu beanstanden ist. Es wären

zwar auch andere Vorgehen des

Angestellten denkbar gewesen wie
z.B. die nochmalige Vorsprache
oder sein Telefonanruf, möglich
wäre aber auch gewesen, dass das
Werk schriftlich einen bestimmten
Termin für die Vorsprache mitteilt
und Sie auffordert, dann anwesend
bzw. bei Abwesenheit dafür be-
sorgt zu sein, dass der Zugang zum
Stromzähler ermöglicht wird. Die
Wahl des verhältnismässigen Vor-
gehens steht dem Werk zu, und in
Ihrem Falle, den guten Glauben
des Angestellten vorausgesetzt, ist
die getroffene Wahl sicher verhält-
nismässig.
Sollte das Elektrizitätswerk eine
privatrechtliche Institution sein, so
wäre die Rechtslage zwar anders,
doch käme man zum praktisch
gleichen Ergebnis, da Sie zwar
nicht eine gesetzliche, aber doch
eine vertragliche Pflicht zur Mit-
Wirkung hätten.

Alterskinderrente

/c/z /z/n 68 /a/zre a/? zznd /zaZze zwe/
Kinder; die noc/z in r/er AzzsZzz'/dzzng

rte/zen. Gemäss BVG (Bzzndesge-
setz ü'Zrer die Zrerzz/Zz'c/ze Vbrsorgej
ArZiPe/ /7 zznd 2/ /zaZze ic/z eine

sogenannte Pens/onz'erten-Ä7n-
derrente zzzgzzt. Die fcznZona/e Pen-
sionsPasse fPK) /tat /eider das Ge-

setz in diesem 8/nn noc/z n/c/zZ an-
ge/rassZ. /Vac/z einigen Käm/r/en
/zaZ der I^rvva/Zer der PK mir
Pec/zZ gegeZren zznd nzzn ein mini-
ma/es A/tersgzzZ/zaZren von rzznd Fr
/0 000.- seit dem /. ianzzar /985
f/nfcray/ZreZen des Gesetzes/ Zzis zzzr

Pensz'onierzzng Zrerec/znet, was eine
KinderrenZe von Fr. 75.70 pro
Kind zznd Monat ergi/zt. /sZ es ric/z-
Zig, ein minima/es A/Zersgzzi/zaZzen

nzzr sez'Z /n/:z*a/zzreZen des Gesetzes,
a/so vom /. Jantzzzr /985 an zznd

nic/zZ seit FinZriZZ in die PK Zzis zzzr

Pensionierzmg zzz Zrerec/zzzerz?

Das BVG hat mit Wirkung ab
1. Januar 1985 verbindliche Min-
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RATGEBER

destregelungen eingeführt, doch
ohne zeitliche Rückwirkung. Die
Pensionskassen, jedenfalls die pri-
vaten, sind im sogenannten über-
obligatorischen Bereich weitge-
hend frei, ebenso wie sie in der Zeit
bis am 31.12. 1984 in der Ausge-
staltung der Versicherungsleistun-
gen frei waren. Während bei den
privaten Pensionskassen (PK) im
iiberobligatorischen und im vorob-
ligatorischen Bereich das Kassen-
règlement massgebend ist, bildet
bei den PK öffentlich-rechtlicher
Körperschaften (z.B. Kantone)
und Anstalten das entsprechende
Gesetz die Grundlage zur Bestim-
mung der Versicherungsleistun-
gen.
Somit ist es richtig, dass die BVG-
Alterskinderrente aufgrund des

BVG-Altersguthabens zu ermit-
teln und dieses Altersguthaben erst
ab Inkrafttreten des BVG zu be-
rechnen ist. Da offenbar das bishe-
rige Pensionskassengesetz in Ih-
rem Kanton die Alterskinderrente
nicht kannte, kann es auch nicht als
Grundlage für einen entsprechen-
den Leistungsanspruch dienen.
Sollte das neue Pensionskassenge-
setz die Alterskinderrente für den

überobligatorischen Bereich ein-
führen, so wären dessen Über-
gangsbestimmungen zu untersu-
chen, d.h. es wäre zu prüfen, ob die
neuen Bestimmungen auch für die
bereits Pensionierten oder nur für
die «Aktiven» Geltung haben. Ich

empfehle Ihnen daher, das neue
Pensionskassengesetz im Hinblick
auf allfällige Regelungen für die
im Zeitpunkt seines Inkrafttretens
bereits Pensionierten durchzuse-
hen. />; zur Marco ßz'aggz

Medizin
Schmerzen nach
Knochenbruch

7c/z zzzöc/zte etwas wfeer die Saz/eck-

DyVro/z/zz'e ez/a/zrezz, an der z'c/z

zzmzz sc/zon zwzzz zwezfenma/ zzac/z

ez'nem Kzzoc/zezzferzzc/z — Mz'ttei-
/zazzz/ferzzc/z — erkrankt fein, Bisyefzf
konnte mir kein Mitte/ /zeZ/ezz; aizc/z

nac/z ziem dritten Vasenspray /zat

es nic/zt gefeesserf.
A/Ze meine bekannten Zzafeen noc/z
nie etwas von dieser Krank/zeit ge-
Zzört. Kann die Sndeck-Z>ystrop/zie
o/zne Medikament nic/zt ge/zeiZt
werden? Ke/zZen meinem Körper
gewisse »Süfestanzen? Kann ic/z zzzr
T/ez/Mtzg etwas feeztragezz?

Die Sudeck-Dystrophie ist eine ge-
fürchtete, aber glücklicherweise
eher seltene Komplikation nach
Knochenbrüchen. Hauptmerkmal
sind zunehmende brennende
Schmerzen des im Gips ruhigge-

stellten Armes oder Beines zwei
bis vier Wochen nach dem Unfall-
ereignis. Nach Entfernen des Gip-
ses finden wir meist eine Schwel-
lung, Überwärmung und bläulich-
rötliche Verfärbung des betreffe-
nen Gliedes, verbunden mit einer
mehr oder weniger stark ausge-
prägten Bewegungseinschrän-
kung. Das Röntgenbild zeigt eine

schwere Entkalkung der Knochen
in der Umgebung des Braches und
eine verzögerte Knochenbrachhei-
lung. Über die Entstehung der Su-

deck-Dystrophie ist schon viel ge-
forscht und geschrieben worden,
doch gibt es noch viele offene Fra-

gen. Sicher hat sie nichts mit der

Qualität des Knochens oder der

umgebenden Weichteile zu tun,
sondern mit der Steuerung des ve-
getativen Nervensystems. Die Be-

handlung richtet sich nach der

Ausprägung der Symptome. Mit
dem Nasenspray haben Sie ein mo-
dernes Präparat erhalten. Zwar
sind Spontanheilungen möglich,
doch rate ich Ihnen dringend, die

von Ihrem Arzt verordneten Medi-
kamente nicht abzusetzen. Wichtig
ist zudem eine behutsame Physio-
therapie mit gezielten Bewegungs-
Übungen, eventuell Handbäder.
Ich wünsche Ihnen viel Geduld
und Zuversicht.

Dz: zzzecZ. Peter Ko/zZer

Miete
Kann ich meine
Wohnung
kurzfristig
kündigen?

iSez'f zzzez'zz Mazzzz geitorfeezz Z.?t, kozzz-

zzze z'c/z zzzzr Zzz wzzserer grossezz Wo/z-

zzzzzzg verZorezz vor Vmzi Zzafee z'c/z

ez/a/zrezz, z/ass gazzz zzz z/er Vä/ze
ez'zze kZezzze Wo/zzzazzg_/rez wz'rd. Sie

Wanderspass mit Willy 1992
26. 9.-3.10.1992: Täsch VS, Hotel Walliserhof Fr. 920.-
(Alle Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, Radio, Telefon)

Im Pauschalpreis inbegriffen: 5 geführte Wanderungen (ca. 5 Stunden), Vollpension,
Bedienungsgelder im Hotel, Hin- und Rückreise ab Aarau, Alle Postauto- und Bahnfahrten
gemäss Programm, Taxen und ausführliche Reiseunterlagen.
Nicht inbegriffen sind: Einzelzimmerzuschlag, persönliche Auslagen.
Unterlagen erhalten Sie gegen Einsenden des untenstehenden Coupons an:
Willy Hunziker, Apperech 141, CH-5016 Obererlinsbach SO, Telefon 064/34 25 66

Name Vorname
Strasse PLZ/Wohnort

7oitli ino d/Q?
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ge/d/Zt m/r g«Z, wnd ZcP Po'nnto

näcPs/e« Mona/ dort e/nz/ePen.
Mem einziges ProP/em: W/e werde
tcP meine WoPnnng in so Pnrzer
Zeit /os?

Dank Mietrecht und Wohnungsnot
werden Sie wohl Ihre Wohnung
schneller los, als Sie denken. Sie
haben die Möglichkeit, Ihren
Mietvertrag ausserterminlich zu
kündigen. Gemäss Artikel 264 Ob-
ligationenrecht kann der Mieter,
ohne die Kündigungsfrist oder den
-termin einzuhalten, vom Mietver-
trag zurücktreten, wenn er dem
Vermieter einen zumutbaren neu-
en Mieter vorschlägt. Dieser neue
Mieter (Ersatzmieter) muss zah-

lungsfähig und bereit sein, den

Mietvertrag zu den gleichen Be-
dingungen zu übernehmen. Der
Mieter bleibt an seine vertragli-
chen Verpflichtungen gebunden
bis zum Zeitpunkt, an dem der Er-
satzmieter den Vertrag angetreten
hat.

Zur Kündigungsfrist ist zu präzi-
sieren, dass Sie natürlich nicht von
heute auf morgen kündigen kön-
nen. Der Vermieter muss Zeit ha-
ben, den Ersatzmieter und vor al-
lern dessen Zahlungsfähigkeit zu
überprüfen. In der Praxis genügt
ein Monat.

Als Kündigungstermin wird in der
Regel das Ende eines Monats an-

genommen. Aber Sie können auch
unter dem Monat ausziehen, wenn
Sie sich mit dem Ersatzmieter ei-
nigen können.

Sie müssen Ihre Wohnung schläft-
lieh kündigen. Reden Sie aber
trotzdem mit dem Vermieter, es
könnte ja sein, dass bereits Interes-
senten für Ihre Wohnung vorhan-
den sind oder dass eine Renovation
vorgenommen werden soll. Aufje-
den Fall sollten Sie allfällige Ab-
machungen schriftlich bestätigen,
damit Sie trotzdem zum ge-
wünschten Termin aus dem Miet-
vertrag entlassen sind. Eine aus-
serterminliche Auflösung des

Mietvertrags ist nämlich auch
im gegenseitigen Einverständnis
möglich.
Müssen Sie selbst für einen Ersatz-
mieter besorgt sein, so lassen Sie
sich von den Interessenten eine
Vereinbarung unterschreiben, wo-
nach diese bereit sind, Ihre Woh-

nung zum bestimmten Zeitpunkt
zu übernehmen. Diese Vereinba-

rung sollte auch die Personalien
(Name, Beruf, Adresse, Telefon
usw.) des Interessenten enthalten.
Stellen Sie diese Angaben umge-
hend dem Vermieter zu, damit er
einen Mieter auswählen kann. Be-
halten Sie ein Doppel, damit Sie im
Streitfall beweisen können, dass
Sie einen Nachmieter gestellt ha-
ben. Falls Sie bereits jemanden
kennen, der Ihre Wohnung über-
nehmen würde, genügt dieser eine
Ersatzmieter. Vorausgesetzt, er ist
zahlungsfähig und passt ins Haus.

Marianna GZanser, Zic. /nr.

ten? Trauen Sie sich zu, sich an
einem unbekannten Ort einzule-
ben und dort vor allem auch ganz
neue Beziehungen anzuknüpfen?

• Suchen Sie ein Heim, das auch
Langzeitpflegemöglichkeiten an-
bietet? Oder wäre Ihnen im Falle
einer späteren und vielleicht dau-
ernden Pflegebedürftigkeit ein er-
neuter Umzug in ein Pflegeheim
kein Problem?

Auskünfte über Altersheime in der
Gegend Ihrer Wahl erteilen Ihnen
die kantonalen Geschäfts- und die
regionalen Beratungsstellen von
Pro Senectute oder die Sozialämter
und Sozialdienste der Gemeinden
und Städte. Private Altersheime
und -residenzen inserieren regel-
mässig in den Tageszeitungen und
in Senioren-Magazinen.

Anzumerken wäre, dass Bund und
Kantone mit Ausnahme der Kanto-
nalen Pflegeheime keine Heime
führen und dass die im Auftrag von
Gemeinden und Städten betriebe-
nen Altersunterkünfte in erster Li-
nie den eigenen Einwohnerinnen
und Einwohnern bzw. Bürgerin-
nen und Bürgern offen stehen.

Sdsanne ScPiP/ez;

APze/Znng Sozia/e DiensZ/eisftmgen,
Pro SenectMto .ScPwe/z

Wohnen
Wo erhalte ich
Adressen von
Altersheimen?

/daZfen Sie es d«r em/p/ePZenswert,
nacP einem d/e/m zw sncPe«, das
dem Bund oder dem Kanton nn/er-
stoPt? An weZcPe SPe/Ze Pann /cP

m/cP PPerPaapt wenden, nm An-
scPr//Zen von AZ/ersPe/men zn er-
Pa/Zen.

Bevor Sie konkrete Schritte zur
Suche nach einem Ihren Wün-
sehen entsprechenden Heim unter-
nehmen, müssten Sie folgende
Fragen beantworten:

• Wo in der Schweiz fühlen Sie
sich heimisch? Wo haben Sie be-
reits Verwandte, Freunde, Bekann-
te, in deren Nähe Sie leben möch-

FRANZOSISCH LERNEN

IN FRANKREICH

Erwachsene - Jugendliche

"Total Eintauchen": 25 Stunden Gesprächen und 10

Stunden Theorie pro Woche. (57 Personen), ständiger

Kontakt mit Französischsprechenden, Ausflüge, Sport,

Schwimmbod, Ruhe und Erholung. Familiäre Atmosphäre.

Region Bresse, zwischen Jura und Burgund

LA CARDERE F -71580 FRONTENAUD

TEL.(..33) 85 74 83 Ii Fax:(..33_) _85_ 74 82 25
_

Ich wünsche weitere Unterlagen:

Name:

Vorname: —
Strasse:

PLZ/ Ort:

Land: Zeit92
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